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(54) Mehrgliedriges Schienenfahrzeug

(57) Schienenfahrzeug mit einem ersten Wagenka-
sten (102), der auf wenigstens einem ersten Fahrwerk
(105) abgestützt ist, einem zweiten Wagenkasten (103),
der auf wenigstens einem zweiten Fahrwerk (106) abge-
stützt ist, und einem dritten Wagenkasten (104), der dem
ersten Wagenkasten (102) und dem zweiten Wagenka-
sten (103) benachbart angeordnet ist. Der dritte Wagen-
kasten (104) ist im Verhältnis zu dem ersten Wagenka-
sten (102) und dem zweiten Wagenkasten (103) in
Längsrichtung des Schienenfahrzeugs kurz ausgebildet

und nimmt wenigstens einen Großteil einer Antriebsaus-
rüstung (107) des Schienenfahrzeugs auf. Das erste
Fahrwerk (105) ist im Anschlussbereich (101.5) zwi-
schen dem ersten Wagenkasten (102) und dem dritten
Wagenkasten (104) angeordnet, während das zweite
Fahrwerk (106) im Anschlulssbereich (101.6) zwischen
dem zweiten Wagenkasten (103) und dem dritten Wa-
genkasten (104) angeordnet ist. Das erste Fahrwerk
(105) und/oder das zweite Fahrwerk (106) weist wenig-
stens zwei Radeinheiten (105.1, 106.1) auf.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schienen-
fahrzeug mit einem ersten Wagenkasten, der auf wenig-
stens einem ersten Fahrwerk abgestützt ist, einem zwei-
ten Wagenkasten, der auf wenigstens einem zweiten
Fahrwerk abgestützt ist, und einem dritten Wagenka-
sten, der dem ersten Wagenkasten und dem zweiten Wa-
genkasten benachbart angeordnet ist, wobei der dritten
Wagenkasten im Verhältnis zu dem ersten Wagenkasten
und dem zweiten Wagenkasten in Längsrichtung des
Schienenfahrzeugs kurz ausgebildet ist und wenigstens
einen Großteil einer Antriebsausrüstung des Schienen-
fahrzeugs aufnimmt.
[0002] Ein derartiges Fahrzeug ist beispielsweise aus
der EP 0 631 917 A1 bekannt. Bei diesem Fahrzeug ist
mit Ausnahme der Traktionswechselrichter die gesamte
Antriebsausrüstung in einem zentralen, im Verhältnis zu
den beiden angrenzenden Passagiermodule kurzen An-
triebsmodul untergebracht. Der Wagenkasten des An-
triebsmoduls ist auf einem zentralen Drehgestell abge-
stützt. Weiterhin sind auch die Wagenkästen der beiden
angrenzenden Passagiermodule über den Wagenka-
sten des Antriebsmoduls auf dem zentralen Drehgestell
abgestützt, während sie an ihrem jeweiligen anderen En-
de auf einem weiteren Drehgestell abgestützt sind.
[0003] Eine solche Konzentration der schweren Kom-
ponenten der Antriebsausrüstung in dem kurzen An-
triebsmodul hat zwar den Vorteil, dass mit einem solchen
konzentrierten Antrieb in einfacher Weise eine günstige
Massenverteilung im Fahrzeug möglich ist. Insbesonde-
re bei der Verwendung eines Triebdrehgestells unter
dem Antriebsmodul kann eine hohe Traktionsleistung auf
die Schienen übertragen werden. Diese Konfiguration
hat jedoch den Nachteil, dass insbesondere bei Doppel-
stockfahrzeugen die Wagenkästen der beiden benach-
barten Passagiermodule ebenfalls vergleichsweise kurz
gestaltet sein müssen, um die zulässigen Radlasten im
Bereich des Drehgestells des Antriebsmoduls nicht zu
überschreiten. Dies führt zu einer unerwünschten Re-
duktion der Transportkapazität der Passagiermodule.
[0004] Alternativ hierzu sind beispielsweise aus der
WO 2005/049400 A1 Fahrzeugkonzepte mit kurzen Ein-
stiegsmodulen zwischen langen Passagiermodulen, bei
denen die Antriebsausrüstung über das Fahrzeug verteilt
angeordnet ist. Zwar lassen sich bei dieser verteilten An-
ordnung der Antriebsausrüstung die einzelnen Radla-
sten im Fahrzeug vergleichsweise einfach innerhalb vor-
gegebener Grenzwerte halten. Die verteilte Anordnung
der Antriebsausrüstung hat jedoch den Nachteil, dass
sie einem deutlich erhöhten Aufwand im Hinblick auf die
Montage, die Verkabelung, die Kühlung, den Schall- und
Brandschutz sowie einen hohen Instandhaltungsauf-
wand mit sich bringt.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Schienenfahrzeug der eingangs ge-
nannten Art zur Verfügung zu stellen, welches die oben
genannten Nachteile überwindet und insbesondere bei

einfachem Aufbau und hoher Transportkapazität des
Schienenfahrzeugs eine verbesserte Massenverteilung
im Hinblick sowohl auf die zulässigen Radlasten als auch
auf die zu übertragende Traktionsleistung ermöglicht.
[0006] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
ausgehend von einem Schienenfahrzeug gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die technische
Lehre zu Grunde, dass man bei einfachem Aufbau und
hoher Transportkapazität des Schienenfahrzeugs eine
verbesserte Massenverteilung erzielen kann, wenn im
Bereich des kurzen Zwischenmoduls zwei Fahrwerke
angeordnet sind, wobei wenigstens eines der beiden
Fahrwerke wenigstens zwei Radeinheiten (also Radsät-
ze und/oder Radpaare) umfasst. Durch diese Gestaltung
ist es zum einen möglich, trotz der Konzentration der
Antriebsausrüstung im Bereich des kurzen Zwischenmo-
duls die Radlasten ausreichend gering zu halten, sodass
dennoch längere Passagiermodule verwendet werden
können als bei den bisherigen Fahrzeugen mit einer sol-
chen Konzentration der Antriebsausrüstung. Ein weiterer
Vorteil dieser Gestaltung liegt darin, dass sich mit der
Konzentration der Antriebsausrüstung eine Massenver-
teilung erzielen lässt, die bei Einhaltung der maximalen
Radlasten eine Maximierung der auf die Schiene über-
tragbaren Traktionsleistung ermöglicht.
[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist hierzu
ein Schienenfahrzeug mit einem ersten Wagenkasten,
der auf wenigstens einem ersten Fahrwerk abgestützt
ist, einem zweiten Wagenkasten, der auf wenigstens ei-
nem zweiten Fahrwerk abgestützt ist, und einem dritten
Wagenkasten vorgesehen, der dem ersten Wagenka-
sten und dem zweiten Wagenkasten benachbart ange-
ordnet ist. Der dritte Wagenkasten ist im Verhältnis zu
dem ersten Wagenkasten und dem zweiten Wagenka-
sten in Längsrichtung des Schienenfahrzeugs kurz aus-
gebildet und nimmt wenigstens einen Großteil einer An-
triebsausrüstung des Schienenfahrzeugs auf. Das erste
Fahrwerk ist im Anschlussbereich zwischen dem ersten
Wagenkasten und dem dritten Wagenkasten angeord-
net, während das zweite Fahrwerk im Anschlussbereich
zwischen dem zweiten Wagenkasten und dem dritten
Wagenkasten angeordnet ist. Das erste Fahrwerk und/
oder das zweite Fahrwerk umfasst wenigstens zwei Rad-
einheiten.
[0009] Die Anzahl der Radeinheiten sowie die Abmes-
sungen der Wagenkästen können grundsätzlich in belie-
biger geeigneter Weise gewählt sein, um eine Optimie-
rung hinsichtlich der Radlasten und der Transportkapa-
zität des Fahrzeugs zu erzielen. Bevorzugt ist jedoch
auch eine Optimierung hinsichtlich der übertragbaren
Traktionsleistung vorgesehen. Vorzugsweise umfasst
das erste Fahrwerk hierzu wenigstens eine angetriebene
Radeinheit und es ist ein Nennbetrieb mit einer Nennbe-
ladung der Wagenkästen vorgesehen. Die Abmessun-
gen des ersten Wagenkastens und des dritten Wagen-
kastens sowie die Massenverteilung des durch den drit-
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ten Wagenkasten aufgenommenen Teils der Antriebs-
ausrüstung ist dann derart gewählt, dass die Radlast der
angetriebenen Radeinheit bei 92% bis 99% der maximal
zulässigen Radlast liegt. Vorzugsweise liegt die Radlast
der angetriebenen Radeinheit bei 95% bis 98% der ma-
ximal zulässigen Radlast. Die auf diese Weise erzielte
hohe Radlast an der angetriebenen Radeinheit ermög-
licht in vorteilhafter Weise die Übertragung einer hohen
Traktionsleistung auf die Schienen.
[0010] Es versteht sich hierbei, dass gegebenenfalls
je nach Art der Festlegung der maximal zulässigen Rad-
last (typischerweise durch den späteren Betreiber des
Schienenfahrzeugs oder eine staatliche Einrichtung) so-
gar bis zur maximal zulässigen Radlast gegangen wer-
den kann, wenn beispielsweise schon bei der Ermittlung
der maximalen Radlast eventuelle Sicherheitsfaktoren
für eine über den Nennbetrieb hinausgehende Beladung
des Schienenfahrzeugs berücksichtigt werden.
[0011] Die beiden Fahrwerke können grundsätzlich in
beliebiger geeigneter Weise gestaltet sein. Insbesonde-
re können beliebige Fahrwerkstypen verwendet werden.
Vorzugsweise werden Drehgestelle verwendet. Mithin ist
bei bevorzugten Varianten der Erfindung vorgesehen,
dass das erste Fahrwerk und/oder das zweite Fahrwerk
als Drehgestell ausgebildet. Weiterhin können beliebige
Drehgestelltypen verwendet werden. So können bei-
spielsweise unter dem ersten Wagenkasten und den
zweiten Wagenkasten in dem jeweiligen Anschlussbe-
reich zum dritten Wagenkasten herkömmliche Enddreh-
gestelle verwendet werden, während der dritte Wagen-
kasten lediglich über die beiden angrenzenden Wagen-
kästen auf diesen Drehgestellen abgestützt ist. Bei an-
deren bevorzugten Varianten der Erfindung ist das erste
Fahrwerk und/oder das zweite Fahrwerk als Jacobs-
Drehgestell ausgebildet.
[0012] Die Variante mit Enddrehgestellen hat neben
der einfachen Gestaltung des Drehgestells den Vorteil,
dass bei einer vorgegebenen Länge (d.h. Abmessung in
Längsrichtung des Fahrzeugs) des ersten Wagenka-
stens bzw. des zweiten Wagenkastens gegenüber einem
Jacobs-Drehgestell erhöhte Radlasten erzielt werden,
welche unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung in der
übertragbaren Traktionsleistung günstig sein können.
Bei der Verwendung eines Jacobs-Drehgestells besteht
demgegenüber der Vorteil, dass bei gleichen zulässigen
Radlasten längere (erste bzw. zweite) Wagenkästen
möglich sind.
[0013] Wie bereits erwähnt wurde, kann die Abstüt-
zung der jeweiligen Wagenkästen auf dem zugehörigen
Fahrwerk in beliebiger geeigneter Weise erfolgen. So
können beispielsweise sämtliche Wagenkästen unmit-
telbar auf dem zugehörigen Fahrwerk abgestützt sein.
Es versteht sich jedoch, dass alle anderen Varianten der
Erfindung auch eine indirekte Abstützung eines der Wa-
genkästen auf dem entsprechenden Fahrwerk über ei-
nen angrenzenden Wagenkasten erfolgen kann.
[0014] Bei bevorzugten Varianten der Erfindung ist da-
her vorgesehen, dass der dritte Wagenkasten in wenig-

stens einem Anschlussbereich über den in diesem An-
schlussbereich benachbarten Wagenkasten auf dem
diesem Anschlussbereich zugeordneten Fahrwerk ab-
gestützt ist. Hierdurch vereinfacht sich die Anbindung
des Fahrwerks an dem betreffenden (ersten bzw. zwei-
ten) Wagenkasten. Bei weiteren bevorzugten Varianten
der Erfindung kann aber auch vorgesehen sein, dass der
erste Wagenkasten und/oder der zweite Wagenkasten
über den dritten Wagenkasten auf dem dem zugehörigen
Anschlussbereich zugeordneten Fahrwerk abgestützt
ist.
[0015] Bei dem ersten Fahrwerk und/oder dem zwei-
ten Fahrwerk kann es sich um ein nicht angetriebenes
Fahrwerk handeln. Dies hat den Vorteil, dass wegen der
fehlenden Motoren und Getriebe geringere durch das
Fahrwerk selbst bedingte Radlasten wirken, welche im
Hinblick auf die Einhaltung maximal zulässiger Radla-
sten von Vorteil sein können.
[0016] Bei anderen bevorzugten Varianten des erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeugs ist vorgesehen,
dass das erste Fahrwerk und/oder das zweite Fahrwerk
wenigstens eine angetriebene Radeinheit umfasst. Dies
hat den bereits oben ausführlich dargelegten Vorteil,
dass im Bereich des ersten und/oder zweiten Fahrwerks
aufgrund der Konzentration der Antriebsausrüstung ver-
gleichsweise hohe Radlasten erzielt werden, welche im
Hinblick auf die auf die Schienen übertragbare Traktions-
leistung von Vorteil sind. Hierbei kann es sich als beson-
ders günstig erweisen, wenn die jeweilige Radeinheit
durch einen separaten Antrieb angetrieben wird. Weiter-
hin kann es im Hinblick auf eine gleichmäßige und gün-
stige Verteilung der Traktionsleistung von Vorteil sein,
wenn das erste Fahrwerk und das zweite Fahrwerk je-
weils genau eine angetriebene Radeinheit umfassen.
[0017] Bei der Antriebsausrüstung kann es sich um
eine beliebige geeignete Antriebsausrüstung handeln.
So kann es sich beispielsweise um eine Kombination aus
einer Verbrennungskraftmaschine und einem elektri-
schen Antrieb handeln (beispielsweise ein dieselelektri-
sches Antriebsaggregat). Bevorzugt handelt es sich bei
der Antriebsausrüstung um eine elektrische Antriebsaus-
rüstung, da diese besondere einfach in solchen kurzen
Wagenkastenmodulen verteilt bzw. angeordnet werden
kann..
[0018] Die Antriebsausrüstung kann grundsätzlich
(natürlich mit Ausnahme der unmittelbar am Fahrwerk
anzubringenden Komponenten, wie beispielsweise ge-
gebenenfalls den Motoren) im Wesentlichen komplett
von dem dritten Wagenkasten aufgenommen werden.
Bei vorteilhaften Varianten des erfindungsgemäßen
Schienenfahrzeugs ist jedoch vorgesehen, dass der er-
ste Wagenkasten und/oder der zweite Wagenkasten in
dem Anschlussbereich zu dem dritten Wagenkasten ei-
nen Teil der Antriebsausrüstung aufnimmt. Dies hat den
Vorteil, dass eine günstigere Massenverteilung im Fahr-
zeug erzielt werden kann, ohne durch lange Wege zwi-
schen den einzelnen Komponenten der Antriebsausrü-
stung den Montage- und Wartungsaufwand erheblich zu
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erhöhen.
[0019] Der durch den dritten Wagenkasten aufgenom-
mene Teil der Antriebsausrüstung kann grundsätzlich
beliebige schwere Komponenten der Antriebsausrü-
stung umfassen. Vorzugsweise umfasst der durch den
dritten Wagenkasten aufgenommene Teil der Antriebs-
ausrüstung (in beliebiger Kombination) einen Stromab-
nehmer und/oder einen Transformator und/oder einen
Gleichrichter und/oder eine Zwischenkreiseinrichtung
und/oder einen Traktionswechselrichter.
[0020] Um eine optimale Ausnutzung des zur Verfü-
gung stehenden Raumes im dritten Wagenkasten zu er-
zielen, ist dieser vorzugsweise nicht zum dauerhaften
Transport von Passagieren ausgestattet. Vorzugsweise
ist daher vorgesehen, dass der dritte Wagenkasten höch-
stens eine Notbestuhlung für Passagiere aufweist, ins-
besondere frei von einer Reisebestuhlung für Passagiere
ist.
[0021] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der dritte
Wagenkasten für Passagiere unzugänglich ist und somit
vollständig für die Verteilung der Antriebsausrüstung zur
Verfügung steht. Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass
der dritte Wagenkasten einen Durchgang zwischen dem
ersten und zweiten Wagenkasten zur Verfügung stellt.
Vorzugsweise weist der dritte Wagenkasten daher einen
Durchgangsbereich auf, der zum Passieren des dritten
Wagenkastens beim Übergang von dem ersten Wagen-
kasten in den zweiten Wagenkasten vorgesehen ist. Wie
bereits erwähnt, können in diesem Bereich dann bei-
spielsweise Notsitze oder dergleichen vorgesehen sein.
Ebenso können weitere Einbauten wie beispielsweise
Gepäckfächer oder aber auch Toiletten oder sonstige
Serviceräume vorgesehen sein.
[0022] Der erste Wagenkasten und der zweite Wagen-
kasten können beliebig gestaltet sein. Vorzugsweise
sind sie als Passagierwagen ausgebildet. Mithin ist also
vorgesehen, dass der erste Wagenkasten und/oder der
zweite Wagenkasten eine Reisebestuhlung für Passa-
giere aufweist.
[0023] Hinsichtlich der Längenverhältnisse der Wa-
genkästen besteht grundsätzlich keine Beschränkung.
Vorzugsweise ist vorgesehen, dass in Längsrichtung des
Schienenfahrzeugs die Länge des ersten Wagenkastens
und/oder des zweiten Wagenkastens wenigstens dem
Dreifachen der Länge des dritten Wagenkastens ent-
spricht, insbesondere wenigstens dem vierfachen der
Länge des dritten Wagenkastens entspricht. Hierdurch
es sich eine vorteilhaft hohe Transportkapazität des
Schienenfahrzeugs erzielen.
[0024] Bei weiteren bevorzugten Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs ist ein vierter Wa-
genkasten, in fünfter Wagenkasten und ein sechster Wa-
genkasten vorgesehen, wobei der sechste Wagenkasten
zum einen an den vierten Wagenkasten angrenzt, der
auf einem dritten Fahrwerk abgestützt ist, das im An-
schlussbereich zwischen dem vierten Wagenkasten und
dem sechsten Wagenkasten angeordnet ist. Weiterhin
grenzt der sechste Wagenkasten an den fünften Wagen-

kasten an, der auf einem vierten Fahrwerk abgestützt ist,
das im Anschlussbereich zwischen dem fünften Wagen-
kasten und dem sechsten Wagenkasten angeordnet ist.
Dieser sechste Wagenkasten ist im Verhältnis zu dem
ersten Wagenkasten und dem zweiten Wagenkasten in
Längsrichtung des Schienenfahrzeugs wiederum kurz
ausgebildet. Der sechste Wagenkasten kann wie der drit-
te Wagenkasten gestaltet und ausgestattet sein, sodass
ein längerer Fahrzeugverbund mit derartigen kurzen Zwi-
schenmodulen mit den oben geschilderten Vorteilen ge-
bildet ist. So kann beispielsweise ein fünfteiliger Fahr-
zeugverbund gebildet sein, wobei dann beispielsweise
der zweite Wagenkasten und der vierte Wagenkasten
von dem selben Wagenkasten gebildet werden. Ebenso
sind natürlich auch längere Fahrzeugverbünde möglich.
[0025] Gerade bei längeren Zugverbünden kann je-
doch auch vorgesehen sein, dass der sechste Wagen-
kasten lediglich in seinen Abmessungen und/oder hin-
sichtlich der Anordnung der Fahrwerke im Wesentlichen
dem dritten Wagenkasten entspricht, während er ander-
weitig ausgestattet ist. So kann beispielsweise vorgese-
hen sein, dass in dem sechsten Wagenkasten zumindest
im Wesentlichen keine Antriebsausrüstung angeordnet
ist und zusätzlich oder alternativ Fahrzeugeinbauten gro-
ßer Masse angeordnet sind. Hierdurch kann wiederum
auch in solchen, nicht angetriebenen Modulen eine gün-
stige Achslastverteilung erzielt werden. Also solche
Fahrzeugeinbauten großer Masse eignen sich beispiels-
weise Toiletteneinrichtungen (gegebenenfalls inklusive
ihrer Frisch- bzw. Abwassertanks, die beispielsweise un-
terflur angeordnet werden können), typischerweise mit
entsprechend schweren Gütern oder Einbauten (bei-
spielsweise für ein Bordrestaurant oder dergleichen) be-
stückte Lagerräume etc.
[0026] Die vorliegende Erfindung lässt sich im Zusam-
menhang mit beliebigen Schienenfahrzeugen einsetzen.
Besonders vorteilhaft ist ihr Einsatz im Zusammenhang
mit Doppelstockfahrzeugen, da bei diesen der oben dar-
gelegte Vorteil längerer Passagiermodule aufgrund des
für Treppen oder Rampen zur Verfügung zu stellenden
Bauraumes besonders stark zum Tragen kommt. Vor-
zugsweise ist daher vorgesehen, dass der erste Wagen-
kasten und/oder der zweite Wagenkasten doppelstöckig
ausgebildet ist.
[0027] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen bzw. der
nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele, welche auf die beigefügten Zeichnungen
Bezug nimmt. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht eines Teils
einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 2 ein schematischer Schnitt durch die Ausfüh-
rung aus Figur 1 (entlang Linie II-II aus Figur 1

Figur 3 eine schematische Seitenansicht eines Teils
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einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 4 eine schematische Seitenansicht eines Teils
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 5 eine schematische Seitenansicht eines Teils
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 6 eine schematische Seitenansicht eines Teils
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 7 eine schematische Seitenansicht eines Teils
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs;

Figur 8 ein schematischer Schnitt durch die Ausfüh-
rung aus Figur 1 (entlang Linie VIII- VIII aus
Figur 7.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0028] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 und 2 zunächst eine erste bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schienenfahrzeugs
101 mit einem ersten Fahrgastmodul 101.1, einem zwei-
ten Fahrgastmodul 101.2 und einem Zwischenmodul
101.3 beschrieben. Die Figur 1 zeigt eine schematische
Seitenansicht, während die Figur 2 einen schematischen
Schnitt entlang der Linie II-II aus Figur 1 zeigt.
[0029] Das Schienenfahrzeug 101 umfasst einen er-
sten Wagenkasten 102 des ersten Fahrgastmoduls
101.1, einen zweiten Wagenkasten 103 des zweiten
Fahrgastmoduls 101.2 und einen dritten Wagenkasten
104 des Zwischenmoduls 101.3. Der dritte Wagenkasten
104 ist in Längsrichtung des Schienenfahrzeugs 101 (al-
so in Richtung der Längsachse 101.1 des Schienenfahr-
zeugs 101) unmittelbar zwischen dem ersten Wagenka-
sten 102 und dem zweiten Wagenkasten 103 angeord-
net.
[0030] Der dritte Wagenkasten 104 ist im Vergleich zu
dem ersten Wagenkasten 102 und dem zweiten Wagen-
kasten 103 kurz ausgebildet. Die Länge (Abmessung in
Richtung der Längsachse 101.4) des dritten Wagenka-
stens 104 beträgt weniger als 25% der Länge des ersten
Wagenkastens 102 bzw. des zweiten Wagenkastens
103, welche beide im Wesentlichen die gleiche Länge
aufweisen.
[0031] In dem Anschlussbereich 101.5 zwischen dem
ersten Wagenkasten 102 und dem dritten Wagenkasten
104 sind der erste Wagenkasten 102 und der dritte Wa-
genkasten 104 jeweils direkt auf einem ersten Fahrwerk
105 abgestützt. Das erste Fahrwerk 105 ist nach Art ei-
nes Jacobs-Drehgestells mit zwei Radeinheiten in Form
von Radsätzen 105.1 ausgebildet. Analog sind in dem

Anschlussbereich 101.6 zwischen dem zweiten Wagen-
kasten 103 und dem dritten Wagenkasten 104 der zweite
Wagenkasten 103 und der dritte Wagenkasten 104 je-
weils direkt auf einem zweiten Fahrwerk 106 abgestützt.
Das zweite Fahrwerk 106 ist ebenfalls nach Art eines
Jacobs-Drehgestells mit zwei Radeinheiten in Form von
Radsätzen 106.1 ausgebildet.
[0032] Während das erste Fahrgastmodul 101.1 und
das zweite Fahrgastmodul 101.2 als doppelstöckige Mo-
dule mit einer entsprechenden Bestuhlung (nicht darge-
stellt) ausgebildet sind, ist das Zwischenmodul 101.3 als
kompaktes Antriebsmodul ausgebildet, welches einen
Großteil einer Antriebsausrüstung 107 des Schienen-
fahrzeugs 101 aufnimmt. So ist auf dem Dach des dritten
Wagenkastens 104 ein Stromabnehmer 107.1 angeord-
net, der aus einer Oberleitung 108 elektrische Energie
abnimmt. Der Stromabnehmer 107.1 ist mit einem Trans-
formator 107.2 der Antriebsausrüstung 107 verbunden.
Der Transformator 107.2 ist ausgangsseitig mit einem
Gleichrichter 107.3 der Antriebsausrüstung 107 verbun-
den, die er ausgangsseitig wiederum mit einer Zwischen-
kreiseinrichtung 107.4 der Antriebsausrüstung 107 ver-
bunden ist.
[0033] Wie den Figuren 1 und 2 zu entnehmen ist, sind
der Transformator 107.2, der Gleichrichter 107.3 und die
Zwischenkreiseinrichtung 107.4 in dem dritten Wagen-
kasten 104 derart verteilt angeordnet, dass sie eine an-
nähernd gleichmäßige Massenverteilung bezüglich der
Längsmittenebene des Schienenfahrzeugs 101 aufwei-
sen.
[0034] Im vorliegenden Beispiel sind das erste Dreh-
gestell 105 und das zweite Drehgestell 106 jeweils als
Triebdrehgestell mit wenigstens einem über einen (nicht
dargestellten) Motor angetriebenen Radsatz 105.1 bzw.
106.1 ausgebildet. Die hierfür erforderlichen (mit der Zwi-
schenkreiseinrichtung 107.4 verbundenen) Traktions-
wechselrichter 107.5 und 107.6 sind unterflur in dem be-
nachbarten ersten Wagenkasten 102 bzw. dem benach-
barten zweiten Wagenkasten 103 angeordnet. Dies hat
den Vorteil, dass eine günstigere Massenverteilung im
Fahrzeug 101 erzielt werden kann, ohne durch lange We-
ge zwischen den einzelnen Komponenten der Antriebs-
ausrüstung 107 den Montage- und Wartungsaufwand er-
heblich zu erhöhen.
[0035] Durch die soeben beschriebene Gestaltung ist
es zum einen möglich, trotz der Konzentration der An-
triebsausrüstung im Bereich des kurzen Zwischenmo-
duls 101.3 die Radlasten der Fahrwerke 105 und 106
ausreichend gering zu halten, sodass das erste Fahr-
gastmodul 101.1 und das zweite Fahrgastmodul 101.2
eine größere Länge aufweisen können als dies bei den
bisher bekannten Fahrzeugen mit einer solchen Konzen-
tration der Antriebsausrüstung in einem kurzen Antriebs-
modul möglich war. Ein weiterer Vorteil dieser Gestaltung
liegt darin, dass sich mit der Konzentration der Antriebs-
ausrüstung eine Massenverteilung erzielen lässt, die bei
Einhaltung der maximalen Radlasten der Fahrwerke 105
und 106 eine Maximierung der auf die Schiene übertrag-
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baren Traktionsleistung ermöglicht.
[0036] Im vorliegenden Beispiel sind beide Fahrwerke
105 und 106 mit zwei Radeinheiten versehen. Es ver-
steht sich jedoch, dass bei anderen Varianten der Erfin-
dung auch vorgesehen sein kann, dass lediglich eines
der beiden Fahrwerke mit zwei oder mehr Radeinheiten
versehen ist, während eines lediglich eine einzige Rad-
einheit aufweist.
[0037] Die Abmessungen der Wagenkästen 102 bis
104 sind im vorliegenden Beispiel so gewählt, dass eine
Optimierung hinsichtlich der Radlasten und der Trans-
portkapazität des Fahrzeugs erzielt wird. Zudem erfolgt
eine Optimierung hinsichtlich der übertragbaren Trakti-
onsleistung. Hierzu sind die Abmessungen des ersten
Wagenkastens 102, des zweiten Wagenkastens 103 und
des dritten Wagenkastens 104 sowie die Massenvertei-
lung des durch den dritten Wagenkasten 104 aufgenom-
menen Teils der Antriebsausrüstung 107 derart gewählt,
dass die Radlast der angetriebenen Radsätze 105.1 bzw.
106.1 bei etwa 95% bis 98% der maximal zulässigen
Radlast liegt. Die auf diese Weise erzielte hohe Radlast
an der angetriebenen Radeinheit 105.1 bzw. 106.1 er-
möglicht in vorteilhafter Weise die Übertragung einer ho-
hen Traktionsleistung auf die Schienen.
[0038] Der Transformator 107.2, der Gleichrichter
107.3 und die Zwischenkreiseinrichtung 107.4 sind in
dem dritten Wagenkasten 104 derart in seitlichen Abtei-
len angeordnet, dass in der Mitte des dritten Wagenka-
stens ein Durchgang 104.1 gebildet ist, der es den Pas-
sagieren ermöglicht, durch den dritten Wagenkasten 104
hindurch von dem ersten Wagenkasten 102 in den zwei-
ten Wagenkasten 103 zu gelangen.
[0039] Der Durchgang 104.1 kann gegebenenfalls mit
einer Notbestuhlung in Form von Klappsitzen oder der-
gleichen versehen sein. Grundsätzlich ist der dritte Wa-
genkasten 104 aber nicht zum dauerhaften Transport
von Passagieren ausgestattet. Lediglich kann bei ent-
sprechendem verbleibendem Platzangebot vorgesehen
sein, dass in dem dritten Wagenkasten weitere Einbau-
ten wie beispielsweise Gepäckfächer oder aber auch Toi-
letten oder sonstige Serviceräume angeordnet sind.
[0040] In diesem Zusammenhang versteht es sich wei-
terhin, dass die Antriebsausrüstung 107 die einzige An-
triebsausrüstung im gesamten Fahrzeug 101 sein kann.
Ebenso ist es aber natürlich auch möglich, mehrere kurze
Antriebsmodule 101.3 im Fahrzeug 101 verteilt anzuord-
nen.
[0041] Weiterhin versteht es sich, dass die Triebdreh-
gestelle 105 und 106 die einzigen angetriebenen Fahr-
werke im Fahrzeug 101 sein können. Ebenso ist es aber
auch möglich, dass der Antriebsausrüstung 107 weitere
angetriebenen Radeinheiten im Fahrzeug versorgt. Ins-
besondere können am anderen Ende des jeweiligen
Fahrgastmoduls 101.1 bzw. 101.2 ebenfalls Triebdreh-
gestelle vorgesehen sein.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0042] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 3 ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 201 beschrieben.
Das Fahrzeug 201 entspricht in seinem Aufbau und sei-
ner Funktionsweise weit gehend dem Fahrzeug 101, so-
dass hier lediglich auf die Unterschiede eingegangen
werden soll. Insbesondere sind gleichartige Komponen-
ten mit um den Wert 100 erhöhten Bezugszeichen ver-
sehen. Sofern nachfolgend keine anderweitige Beschrei-
bung erfolgt, wird hinsichtlich dieser Komponenten auf
die obigen Ausführungen zum ersten Ausführungsbei-
spiel verwiesen.
[0043] Ein Unterschied zu dem Fahrzeug 101 aus Fi-
gur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 201 anstelle
von Jacobs-Drehgestellen herkömmliche Enddrehge-
stelle 205 und 206 verwendet werden, die in herkömm-
licher Weise im Wesentlichen vollständig unterhalb des
Endbereichs eines der Wagenkästen angeordnet sind.
[0044] So ist der erste Wagenkasten 202 in dem An-
schlussbereich 201.5 zum dritten Wagenkasten 204 di-
rekt auf dem ersten Enddrehgestell 205 abgestützt, wäh-
rend der dritte Wagenkasten 204 indirekt über den ersten
Wagenkasten 202 auf dem ersten Enddrehgestell 205
abgestützt ist. Hierzu ist der dritte Wagenkasten 204 über
eine geeignete erste Gelenkverbindung 209 mit dem er-
sten Wagenkasten 202 verbunden.
[0045] Weiterhin ist der dritte Wagenkasten 204 in dem
Anschlussbereich 201.6 zum zweiten Wagenkasten 203
direkt auf dem zweiten Enddrehgestell 206 abgestützt,
während der zweite Wagenkasten 203 indirekt über den
dritten Wagenkasten 204 auf dem zweiten Enddrehge-
stell 206 abgestützt ist. Hierzu ist der zweite Wagenka-
sten 203 über eine geeignete zweite Gelenkverbindung
210 mit dem dritten Wagenkasten 204 verbunden. Ein
Vorteil dieser Variante mit Enddrehgestellen liegt neben
der einfachen Gestaltung des Drehgestells 205 bzw. 206
auch darin, dass bei einer vorgegebenen Länge des er-
sten Wagenkastens 202 gegenüber der Variante mit dem
Jacobs-Drehgestell 105 aus Figur 1 erhöhte Radlasten
erzielt werden, welche unter dem Gesichtspunkt der Er-
höhung in der übertragbaren Traktionsleistung günstig
sein können.
[0046] Ein weiterer Unterschied zu dem Fahrzeug 101
aus Figur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 201
der (dem ersten Triebdrehgestell 205 zugeordnete) erste
Traktionsstromrichter 207.5 der Antriebsausrüstung 207
in dem dritten Wagenkasten 204 angeordnet ist. Hier-
durch kann der unterflur im ersten Wagenkasten 202 frei
werdende Bauraum für die Unterbringung des Enddreh-
gestells 205 genutzt werden, sodass die Transportkapa-
zität des ersten Fahrgastmoduls 201.1 (im Vergleich zu
den ersten Fahrgastmodul 101.1 aus Figur 1) zumindest
nahezu unverändert bleiben kann.
[0047] Weiterhin ist der der (dem zweiten Triebdreh-
gestell 206 zugeordnete) zweite Traktionsstromrichter
207.6 der Antriebsausrüstung 207 zwar weiterhin in dem
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zweiten Wagenkasten 203 angeordnet. Da in dem zwei-
ten Anschlussbereich 201.6 unter dem zweiten Wagen-
kasten 203 aber kein Drehgestell mehr untergebracht
werden muss, kann der zweite Traktionsstromrichter
207.5 näher an das Ende des Wagenkastens heran rük-
ken, sodass der im zweiten Wagenkasten 203 frei wer-
dende Bauraum dazu genutzt werden kann, die Trans-
portkapazität des zweiten Fahrgastmoduls 201.2 (im
Vergleich zu den zweiten Fahrgastmodul 101.2 aus Figur
1) zu erhöhen.

Drittes Ausführungsbeispiel

[0048] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 4 ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 301 beschrieben.
Das Fahrzeug 301 entspricht in seinem Aufbau und sei-
ner Funktionsweise weit gehend dem Fahrzeug 101, so-
dass hier lediglich auf die Unterschiede eingegangen
werden soll. Insbesondere sind gleichartige Komponen-
ten mit um den Wert 200 erhöhten Bezugszeichen ver-
sehen. Sofern nachfolgend keine anderweitige Beschrei-
bung erfolgt, wird hinsichtlich dieser Komponenten auf
die obigen Ausführungen zum ersten Ausführungsbei-
spiel verwiesen.
[0049] Ein Unterschied zu dem Fahrzeug 101 aus Fi-
gur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 301 anstelle
von Jacobs-Drehgestellen herkömmliche Enddrehge-
stelle 305 und 306 verwendet werden, die in herkömm-
licher Weise im Wesentlichen vollständig unterhalb des
Endbereichs eines der Wagenkästen angeordnet sind.
[0050] So ist der erste Wagenkasten 302 in dem An-
schlussbereich 301.5 zum dritten Wagenkasten 304 di-
rekt auf dem ersten Enddrehgestell 305 abgestützt, wäh-
rend der dritte Wagenkasten 304 indirekt über den ersten
Wagenkasten 302 auf dem ersten Enddrehgestell 305
abgestützt ist. Hierzu ist der dritte Wagenkasten 304 über
eine geeignete erste Gelenkverbindung 309 mit dem er-
sten Wagenkasten 302 verbunden.
[0051] Weiterhin ist der zweite Wagenkasten 303 in
dem Anschlussbereich 301.6 zum dritten Wagenkasten
304 direkt auf dem zweiten Enddrehgestell 306 abge-
stützt, während der dritte Wagenkasten 304 indirekt über
den zweiten Wagenkasten 303 auf dem zweiten End-
drehgestell 306 abgestützt ist. Hierzu ist der dritte Wa-
genkasten 304 über eine geeignete zweite Gelenkver-
bindung 310 mit dem zweiten Wagenkasten 303 verbun-
den.
[0052] Ein Vorteil dieser Variante mit Enddrehgestel-
len liegt neben der einfachen Gestaltung des jeweiligen
Drehgestells 305 bzw. 306 wiederum darin, dass bei ei-
ner vorgegebenen Länge des ersten Wagenkastens 302
bzw. des zweiten Wagenkastens 303 gegenüber der Va-
riante mit den Jacobs-Drehgestellen 105 und 106 aus
Figur 1 erhöhte Radlasten erzielt werden, welche unter
dem Gesichtspunkt der Erhöhung in der übertragbaren
Traktionsleistung günstig sein können.
[0053] Ein weiterer Unterschied zu dem Fahrzeug 101

aus Figur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 301
die Traktionsstromrichter 307.5 und 307.6 der Antriebs-
ausrüstung 307 in dem dritten Wagenkasten 304 ange-
ordnet sind. Hierdurch kann der unterflur im ersten Wa-
genkasten 302 bzw. im zweiten Wagenkasten 303 frei
werdende Bauraum für die Unterbringung des Enddreh-
gestells 305 bzw. 306 genutzt werden, sodass die Trans-
portkapazität des jeweiligen Fahrgastmoduls 301.1 bzw.
301.2 (im Vergleich zu den Fahrgastmodulen 101.1 und
101.2 aus Figur 1) zumindest nahezu unverändert blei-
ben kann.
[0054] Ein Vorteil dieser Gestaltung liegt darin, dass
die beiden Fahrgastmodule 301.1 und 301.2 identisch
gestaltet sein können, was sowohl ihre Herstellung als
auch Ihren späteren Einsatz vereinfacht. Zudem können
sie besonders einfach gestaltet sein, da sie (abgesehen
von den am jeweiligen Triebdrehgestell 305 bzw. 306
angeordneten Komponenten) keine weiteren Kompo-
nenten der Antriebsausrüstung 307 aufnehmen müssen.
[0055] Ein weiterer Vorteil dieser Gestaltung liegt dar-
in, dass auch größere Teile der Antriebsausrüstung 307
(wie etwa der Transformator 307.2) in dem dritten Wa-
genkasten 304 gegebenenfalls unterflur angeordnet wer-
den können, da sich unter dem dritten Wagenkasten 304
kein Fahrwerk befindet. Hierdurch kann der dritten Wa-
genkasten 304 kürzer und einfacher gestaltet sein. Zu-
dem verlagert sich sein Schwerpunkt in Richtung der
Schienen, was unter anderem unter fahrdynamischen
Gesichtspunkten von Vorteil ist.

Viertes Ausführungsbeispiel

[0056] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 5 ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 401 beschrieben.
Das Fahrzeug 401 entspricht in seinem Aufbau und sei-
ner Funktionsweise weit gehend dem Fahrzeug 101, so-
dass hier lediglich auf die Unterschiede eingegangen
werden soll. Insbesondere sind gleichartige Komponen-
ten mit um den Wert 300 erhöhten Bezugszeichen ver-
sehen. Sofern nachfolgend keine anderweitige Beschrei-
bung erfolgt, wird hinsichtlich dieser Komponenten auf
die obigen Ausführungen zum ersten Ausführungsbei-
spiel verwiesen.
[0057] Ein Unterschied zu dem Fahrzeug 101 aus Fi-
gur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 401 anstelle
von Jacobs-Drehgestellen herkömmliche Enddrehge-
stelle 405 und 406 verwendet werden, die allerdings nicht
in herkömmlicher Weise im Wesentlichen vollständig un-
terhalb des Endbereichs eines der Wagenkästen ange-
ordnet sind, sondern sich jeweils auch unter den angren-
zenden dritten Wagenkasten 404 erstrecken.
[0058] Hierdurch ergibt sich zwar eine räumliche An-
ordnung der Drehgestelle 405 und 406, welche der An-
ordnung der Jacobs-Drehgestelle aus dem ersten Aus-
führungsbeispiel gleicht, sodass diese Gestaltung die
oben dargelegten Vorteile des Fahrzeugs 101 hinsicht-
lich der erzielbaren Länge des ersten und zweiten Wa-
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genkastens aufweist.
[0059] Auch bei dieser Ausführung ist der erste Wa-
genkasten 402 in dem Anschlussbereich 401.5 zum drit-
ten Wagenkasten 404 direkt auf dem ersten Enddrehge-
stell 405 abgestützt. Anders als bei dem Fahrzeug 101
aus Figur 1 ist der dritte Wagenkasten 404 jedoch indirekt
über den ersten Wagenkasten 402 auf dem ersten End-
drehgestell 405 abgestützt. Hierzu ist der dritte Wagen-
kasten 404 über eine geeignete erste Gelenkverbindung
409 mit dem ersten Wagenkasten 402 verbunden.
[0060] Weiterhin ist auch der zweite Wagenkasten 403
in dem Anschlussbereich 401.6 zum dritten Wagenka-
sten 404 direkt auf dem zweiten Enddrehgestell 406 ab-
gestützt, während der dritte Wagenkasten 404 indirekt
über den zweiten Wagenkasten 403 auf dem zweiten
Enddrehgestell 406 abgestützt ist. Hierzu ist der dritte
Wagenkasten 404 über eine geeignete zweite Gelenk-
verbindung 410 mit dem zweiten Wagenkasten 403 ver-
bunden.
[0061] Ein Vorteil dieser Variante mit Enddrehgestel-
len liegt in der einfacheren und weniger baurauminten-
siven Gestaltung des jeweiligen Drehgestells 405 bzw.
406 (gegenüber einem Jacobs-Drehgestell).
[0062] Ein weiterer Unterschied zu dem Fahrzeug 101
aus Figur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 401
die im dritten Wagenkasten 404 angeordneten Kompo-
nenten der Antriebsausrüstung 407 (Transformator
407.2, Gleichrichter 407.3, Zwischenkreiseinrichtung
407.4, Traktionsstromrichter 407.5 und 407.6) unterhalb
des Oberstockniveaus angeordnet sind. Hierdurch ist es
möglich, den Durchgang 404.1 als freien Durchgang auf
dem Oberstockniveau zu gestalten. Gegebenenfalls
kann dieser Bereich sogar mit einer Reisebestuhlung
und/oder Serviceeinrichtungen für die Passagiere verse-
hen werden.
[0063] Ein weiterer Unterschied zu dem Fahrzeug 101
aus Figur 1 besteht darin, dass die Treppen 402.1 und
403.1 zum Oberstock des ersten Wagenkastens 402
bzw. des zweiten Wagenkastens 403 möglichst nahe an
dem Anschlussbereich 401.5 bzw. 401.6 zum dritten Wa-
genkasten 404 angeordnet sind. Hierdurch ergibt sich
auch die Möglichkeit, in dem Raum unterhalb der Trep-
pen 402.1 bzw. 403.1 für die Unterbringung weiterer Ein-
richtungen 411, 412 des Fahrzeugs 401 zu nutzen (bei-
spielsweise für Hilfseinrichtungen wie Klimaanlagen
etc.). Ebenso können dort aber auch bei anderen Vari-
anten der Erfindung wiederum Komponenten der An-
triebsausrüstung angeordnet sein. Diese Gestaltung er-
möglicht eine optimale Raumausnutzung, wodurch sich
unter anderem die Transportkapazität des Fahrzeugs
401 erhöht.
[0064] Ein weiterer Vorteil auch dieser Gestaltung liegt
darin, dass die beiden Fahrgastmodule 401.1 und 401.2
identisch gestaltet sein können, was sowohl ihre Herstel-
lung als auch Ihren späteren Einsatz vereinfacht. Zudem
können sie besonders einfach gestaltet sein, da sie (ab-
gesehen von den am jeweiligen Triebdrehgestell 405
bzw. 406 angeordneten Komponenten) keine weiteren

Komponenten der Antriebsausrüstung 407 aufnehmen
müssen.
[0065] Ein weiterer Vorteil dieser Gestaltung liegt dar-
in, dass sich der Schwerpunkt des Zwischenmoduls
401.3 in Richtung der Schienen verlagert, was unter an-
derem unter fahrdynamischen Gesichtspunkten von Vor-
teil ist.

Fünftes Ausführungsbeispiel

[0066] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 6 ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 501 beschrieben.
Das Fahrzeug 501 entspricht in seinem Aufbau und sei-
ner Funktionsweise weit gehend dem Fahrzeug 101, so-
dass hier lediglich auf die Unterschiede eingegangen
werden soll. Insbesondere sind gleichartige Komponen-
ten mit um den Wert 400 erhöhten Bezugszeichen ver-
sehen. Sofern nachfolgend keine anderweitige Beschrei-
bung erfolgt, wird hinsichtlich dieser Komponenten auf
die obigen Ausführungen zum ersten Ausführungsbei-
spiel verwiesen.
[0067] Ein Unterschied zu dem Fahrzeug 101 aus Fi-
gur 1 besteht darin, dass bei dem Fahrzeug 501 die im
dritten Wagenkasten 504 angeordneten Komponenten
der Antriebsausrüstung 507 (Transformator 507.2,
Gleichrichter 507.3, Zwischenkreiseinrichtung 507.4) auf
dem Oberstockniveau oder sogar oberhalb des Ober-
stockniveaus angeordnet sind. Hierdurch ist es möglich,
den Durchgang 504.1 als freien Durchgang zu gestalten,
der gegebenenfalls zumindest teilweise auf einem Zwi-
schenniveau zwischen dem Oberstockniveau und dem
Unterstockniveau liegt. Gegebenenfalls kann dieser Be-
reich sogar mit einer Reisebestuhlung und/oder Service-
einrichtungen für die Passagiere versehen werden.
[0068] Ein weiterer Vorteil auch dieser Gestaltung liegt
darin, dass die beiden Fahrgastmodule 501.1 und 501.2
identisch gestaltet sein können, was sowohl ihre Herstel-
lung als auch ihren späteren Einsatz vereinfacht. Zudem
können sie besonders einfach gestaltet sein, da sie (ab-
gesehen von den am jeweiligen Triebdrehgestell 505
bzw. 506 angeordneten Komponenten) keine weiteren
Komponenten der Antriebsausrüstung 507 aufnehmen
müssen.
[0069] Ein weiterer Vorteil dieser Gestaltung liegt dar-
in, dass sich der Schwerpunkt des Zwischenmoduls
501.3 in Richtung der Schienen verlagert, was unter an-
derem unter fahrdynamischen Gesichtspunkten von Vor-
teil ist.

Sechstes Ausführungsbeispiel

[0070] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1, 7 und 8 ein weiteres bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 601
beschrieben. Das Fahrzeug 601 entspricht in seinem
Aufbau und seiner Funktionsweise weit gehend dem
Fahrzeug 101, sodass hier lediglich auf die Unterschiede
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eingegangen werden soll. Insbesondere sind gleicharti-
ge Komponenten mit um den Wert 500 erhöhten Bezugs-
zeichen versehen.
[0071] Sofern nachfolgend keine anderweitige Be-
schreibung erfolgt, wird hinsichtlich dieser Komponenten
auf die obigen Ausführungen zum ersten Ausführungs-
beispiel verwiesen.
[0072] Bei dem Fahrzeug 601 ist zusätzlich zu den
oben im Zusammenhang mit dem ersten Ausführungs-
beispiel beschriebenen Komponenten des Fahrzeugs
101 ein drittes Fahrgastmodul 501.7, ein viertes Fahr-
gastmodul 601.8 und einem weiteres Zwischenmodul
601.9 vorgesehen. Die Figur 7 zeigt eine schematische
Seitenansicht des Fahrzeugs 601, während die Figur 8
einen schematischen Schnitt entlang der Linie VIII-VIII
aus Figur 7 zeigt.
[0073] Das dritte Fahrgastmodul 601.7 umfasst einen
vierten Wagenkasten 613, das vierte Fahrgastmodul
601.8 einen fünften Wagenkasten 614 und das Zwi-
schenmodul 601.9 einen sechsten Wagenkasten 615.
Der sechste Wagenkasten 615 ist in Längsrichtung des
Schienenfahrzeugs 601 (also in Richtung der Längsach-
se des Schienenfahrzeugs) unmittelbar zwischen dem
vierten Wagenkasten 613 und dem fünften Wagenkasten
614 angeordnet. Hierbei versteht es sich, dass der vierte
Wagenkasten 613 identisch mit dem zweiten Wagenka-
sten 103 sein kann, sodass ein wenigstens fünfteiliger
Fahrzeugverbund gebildet ist.
[0074] Der sechste Wagenkasten 615 ist im Vergleich
zu dem ersten Wagenkasten 102 und dem zweiten Wa-
genkasten 103 (aus den Figuren 1 und 2) kurz ausgebil-
det. Die Länge (Abmessung in Richtung der Längsachse
101.4) des sechsten Wagenkastens 615 beträgt weniger
als 25% der Länge des ersten Wagenkastens 102 bzw.
des zweiten Wagenkastens 103, welche beide im We-
sentlichen die gleiche Länge aufweisen.
[0075] In dem Anschlussbereich 601.10 zwischen
dem vierten Wagenkasten 613 und dem sechsten Wa-
genkasten 615 sind der vierte Wagenkasten 613 und der
sechste Wagenkasten 615 jeweils direkt auf einem drit-
ten Fahrwerk 616 abgestützt. Das dritte Fahrwerk 616
ist wiederum nach Art eines Jacobs-Drehgestells mit
zwei Radeinheiten in Form von Radsätzen 616.1 ausge-
bildet.
[0076] Analog sind in dem Anschlussbereich 601.11
zwischen dem fünften Wagenkasten 614 und dem sech-
sten Wagenkasten 615 der fünfte Wagenkasten 514 und
der sechste Wagenkasten 615 jeweils direkt auf einem
vierten Fahrwerk 617 abgestützt. Das vierte Fahrwerk
617 ist ebenfalls nach Art eines Jacobs-Drehgestells mit
zwei Radeinheiten in Form von Radsätzen 617.1 ausge-
bildet.
[0077] Während das erste Fahrgastmodul 101.1 und
das zweite Fahrgastmodul 101.2 als doppelstöckige Mo-
dul mit einer entsprechenden Bestuhlung (nicht darge-
stellt) ausgebildet sind, ist das Zwischenmodul 601.9
wiederum als kompaktes Modul ausgebildet, welches
anstelle einer Antriebsausrüstung mehrere Einbauten

größerer Masse aufnimmt. So ist in einem Abteil 618 eine
Toiletteneinrichtung 619 angeordnet, deren Frisch- und
Abwassertanks 619.1 unterflur in dem Zwischenraum
zwischen den beiden Fahrwerken 616 und 617 angeord-
net sind. Weiterhin ist ein Lagerraum 620 vorgesehen,
in dem typischerweise schwere Güter oder Einbauten
installiert sind. Hierbei kann es sich unter anderem um
Küchen- bzw. Restauranteinrichtungen eines Bordre-
staurants handeln. Wie bei dem Zwischenmodul 101.3
wird auch hier eine entsprechend günstige Achslastver-
teilung erzielt. Es versteht sich jedoch, dass bei anderen
Varianten der Erfindung in diesem Zwischenmodul zu-
sätzlich oder alternativ zu einer Bestuhlung für Passa-
giere auch weitere Türen sowie weitere Lagerräume etc.
vorgesehen sein können.
[0078] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
ausschließlich anhand von Beispielen beschrieben, bei
denen der Antrieb ausschließlich über eine elektrische
Antriebsausrüstung erfolgt. Es sei hier jedoch nochmals
erwähnt, dass bei anderen Varianten der Erfindung auch
ein anderes Antriebskonzept, insbesondere ein hybrides
Antriebskonzept (beispielsweise eine Kombination aus
Verbrennungskraftmaschine und elektrischem Antrieb),
zum Einsatz kommen kann.
[0079] Schließlich versteht es sich, dass die Erfindung
in Verbindung mit beliebigen Schienenfahrzeugen für be-
liebige Anwendungen im Nahverkehr und Fernverkehr
verwenden lässt.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug mit

- einem ersten Wagenkasten (102; 202; 302;
402), der auf wenigstens einem ersten Fahrwerk
(105; 205; 305; 405) abgestützt ist,
- einem zweiten Wagenkasten (103; 203; 303;
403), der auf wenigstens einem zweiten Fahr-
werk (106; 206; 306; 406) abgestützt ist, und
- einem dritten Wagenkasten (104; 204; 304;
404), der dem ersten Wagenkasten (102; 202;
302; 402) und dem zweiten Wagenkasten (103;
203; 303; 403) benachbart angeordnet ist, wo-
bei
- der dritte Wagenkasten (104; 204; 304; 404)
im Verhältnis zu dem ersten Wagenkasten (102;
202; 302; 402) und dem zweiten Wagenkasten
(103; 203; 303; 403) in Längsrichtung des Schie-
nenfahrzeugs kurz ausgebildet ist und wenig-
stens einen Großteil einer Antriebsausrüstung
(107; 207; 307; 407) des Schienenfahrzeugs
aufnimmt,
- das erste Fahrwerk (105; 205; 305; 405) im
Anschlussbereich (101.5; 201.5; 301.5; 401.5)
zwischen dem ersten Wagenkasten (102; 202;
302; 402) und dem dritten Wagenkasten (104;
204; 304; 404) angeordnet ist und

15 16 



EP 2 236 379 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- das zweite Fahrwerk (106; 206; 306; 406) im
Anschlussbereich (101.6; 201.6; 301.6; 401.6)
zwischen dem zweiten Wagenkasten (103; 203;
303; 403) und dem dritten Wagenkasten (104;
204; 304; 404) angeordnet ist, wobei
- das erste Fahrwerk (105; 205; 305; 405) und/
oder das zweite Fahrwerk (106; 206; 306; 406)
wenigstens zwei Radeinheiten (105.1, 106.1)
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- in Längsrichtung des Schienenfahrzeugs die
Länge des ersten Wagenkastens (102; 202;
302; 402) und/oder des zweiten Wagenkastens
(103; 203; 303; 403) wenigstens dem Dreifa-
chen der Länge des dritten Wagenkastens (104;
204; 304; 404) entspricht, insbesondere wenig-
stens dem Vierfachen der Länge des dritten Wa-
genkastens (104; 204; 304; 404) entspricht.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- das erste Fahrwerk (105; 205; 305; 405) we-
nigstens eine angetriebene Radeinheit (105.1)
umfasst und
- ein Nennbetrieb mit einer Nennbeladung der
Wagenkästen (102, 103, 104; 202, 203, 204;
302, 303, 304; 402, 403, 404) vorgesehen ist,
wobei
- die Abmessungen des ersten Wagenkastens
(102; 202; 302; 402) und des dritten Wagenka-
stens (104; 204; 304; 404) sowie die Massen-
verteilung des durch den dritten Wagenkasten
(104; 204; 304; 404) aufgenommenen Teils der
Antriebsausrüstung (107; 207; 307; 407) derart
gewählt ist, dass die Radlast der angetriebenen
Radeinheit (105.1) bei 92% bis 99% der maxi-
mal zulässigen Radlast liegt, insbesondere bei
95% bis 98% der maximal zulässigen Radlast
liegt.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Fahrwerk
(105; 205; 305; 405) und/oder das zweite Fahrwerk
(106; 206; 306; 406) als Drehgestell, insbesondere
als Jacobs-Drehgestell (105, 106), ausgebildet ist.

4. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Wagenkasten (204; 304; 404) in wenigstens
einem Anschlussbereich (201.5; 301.5, 301.6;
401.5, 401.6) über den in diesem Anschlussbereich
(201.5; 301.5, 301.6; 401.5, 401.6) benachbarten
Wagenkasten (202; 302, 303; 402, 403) auf dem die-
sem Anschlussbereich (201.5; 301.5, 301.6; 401.5,
401.6) zugeordneten Fahrwerk (205; 305, 306; 405,
406) abgestützt ist.

5. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Wagenkasten und/oder der zweite Wagenka-
sten (203) über den dritten Wagenkasten (204) auf
dem dem zugehörigen Anschlussbereich (201.6) zu-
geordneten Fahrwerk (206) abgestützt ist.

6. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- das erste Fahrwerk (105; 205; 305; 405) und/
oder das zweite Fahrwerk (106; 206; 306; 406)
wenigstens eine, insbesondere durch einen se-
paraten Antrieb, angetriebene Radeinheit
(105.1, 106.1) umfasst, wobei
- insbesondere das erste Fahrwerk (105; 205;
305; 405) und das zweite Fahrwerk (106; 206;
306; 406) jeweils genau eine angetriebene Rad-
einheit (105.1, 106.1) umfasst.

7. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebsausrüstung (107; 207; 307; 407) eine elek-
trische Antriebsausrüstung ist.

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Wagenkasten (102; 202) und/oder der zweite
Wagenkasten (103; 203) in dem Anschlussbereich
zu dem dritten Wagenkasten (104; 204) einen Teil
der Antriebsausrüstung (107; 207) aufnimmt.

9. Schienenfahrzeug nach einen der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
durch den dritten Wagenkasten (104; 204; 304; 404)
aufgenommene Teil der Antriebsausrüstung (107;
207; 307; 407) einen Stromabnehmer (107.1; 207.1;
307.1) und/oder einen Transformator (107.2; 207.2;
307.2; 407.2) und/oder einen Gleichrichter (107.3;
207.3; 307.3; 407.3) und/oder eine Zwischenkreis-
einrichtung (107.4; 207.4; 307.4; 407.4) und/oder ei-
nen Traktionswechselrichter (207.5; 307.5, 307.6;
407.5, 407.6) umfasst.

10. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Wagenkasten (104; 204; 304) höchstens eine
Notbestuhlung für Passagiere aufweist, insbeson-
dere frei von einer Reisebestuhlung für Passagiere
ist.

11. Schienenfahrzeug nach einen der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Wagenkasten (104; 204; 304; 404) einen
Durchgangsbereich (104.1; 404.1) aufweist, der
zum Passieren des dritten Wagenkasten (104; 204;
304; 404) beim Übergang von dem ersten Wagen-
kasten (102; 202; 302; 402) in den zweiten Wagen-
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kasten (103; 203; 303; 403) vorgesehen ist.

12. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Wagenkasten (102; 202; 302; 402) und/oder
der zweite Wagenkasten (103; 203; 303; 403) eine
Reisebestuhlung für Passagiere aufweist.

13. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- ein vierter Wagenkasten (613), in fünfter Wa-
genkasten (614) und ein sechster Wagenkasten
(615) vorgesehen ist, wobei
- der sechste Wagenkasten (615) an den vierten
Wagenkasten (613) angrenzt, der auf einem
dritten Fahrwerk (616) abgestützt ist, das im An-
schlussbereich zwischen dem vierten Wagen-
kasten (613) und dem sechsten Wagenkasten
(615) angeordnet ist,
- der sechste Wagenkasten (615) an den fünften
Wagenkasten (614) angrenzt, der auf einem
vierten Fahrwerk (617) abgestützt ist, das im An-
schlussbereich zwischen dem fünften Wagen-
kasten (614) und dem sechsten Wagenkasten
(615) angeordnet ist, und
- der sechste Wagenkasten (615) im Verhältnis
zu dem ersten Wagenkasten (102; 202; 302;
402) und dem zweiten Wagenkasten (103; 203;
303; 403) in Längsrichtung des Schienenfahr-
zeugs kurz ausgebildet ist, wobei
- in dem sechsten Wagenkasten (615) insbe-
sondere zumindest im Wesentlichen keine An-
triebsausrüstung angeordnet ist und/oder ins-
besondere Fahrzeugeinbauten großer Masse,
insbesondere eine Toiletteneinrichtung (619),
angeordnet sind.

14. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Wagenkasten (102; 202; 302; 402) und/oder
der zweite Wagenkasten (103; 203; 303; 403) dop-
pelstöckige ausgebildet ist.
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